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DMSG 1923 §5 idF 1999/I/170;

MRKZP 01te Art1;

StGG Art5;

1. StGG Art. 5 heute

2. StGG Art. 5 gültig ab 23.12.1867

Rechtssatz

Aus der Rechtsprechung des VfGH (vgl. E VfGH VfSlg 9189/1981; E VfSlg 11019/1986; E VfSlg 7759/1976; E VfSlg

17071/2003 und E VfSlg 17817/2006), des EGMR (vgl. B EGMR 1. Dezember 2005 im Fall Scea Ferme de Fresnoy v.

France, Nr. 61093/00; Urteil EGMR 29. März 2007 im Fall Debelianovi c. Bulgarie, Nr. 61951/00) und der nunmehrigen

Fassung des § 5 DMSG 1923 (BGBl. I Nr. 170/1999) folgt, dass die Versagung einer Zerstörung oder Veränderung gemäß

§ 5 DMSG 1923 daher nur dann und nur in jenem Umfang zulässig ist, soweit bei einer Abwägung zwischen dem

öDentlichen Interesse an der Unterschutzstellung einerseits und dem Interesse des BetroDenen an der Vermeidung

des Eigentumseingriffes anderseits das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung des Denkmalschutzes überwiegt

und der zur Verwirklichung der Zielsetzungen des Denkmalschutzes vorgenommene EigentumseingriD nicht weiter

geht als dies zur Erreichung dieses Regelungszieles notwendig ist. In diese Beurteilung sind sämtliche, für den

Denkmalschutz sprechenden öDentlichen Interessen und sämtliche für den Standpunkt des Antragstellers

sprechenden Interessen mit einzubeziehen, wie etwa die Möglichkeit, aus dem Denkmal wirtschaftlichen Nutzen zu

ziehen oder der Erhalt öDentlicher Mittel für die Erhaltung; die konkrete Einkommens- oder Vermögenssituation des

jeweiligen Denkmaleigentümers ist dabei nicht von entscheidender Bedeutung.Aus der Rechtsprechung des VfGH

vergleiche E VfGH VfSlg 9189/1981; E VfSlg 11019/1986; E VfSlg 7759/1976; E VfSlg 17071/2003 und E VfSlg 17817/2006),

des EGMR vergleiche B EGMR 1. Dezember 2005 im Fall Scea Ferme de Fresnoy v. France, Nr. 61093/00; Urteil EGMR

29. März 2007 im Fall Debelianovi c. Bulgarie, Nr. 61951/00) und der nunmehrigen Fassung des Paragraph 5, DMSG

1923 Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 170 aus 1999,) folgt, dass die Versagung einer Zerstörung oder Veränderung

gemäß Paragraph 5, DMSG 1923 daher nur dann und nur in jenem Umfang zulässig ist, soweit bei einer Abwägung

zwischen dem öDentlichen Interesse an der Unterschutzstellung einerseits und dem Interesse des BetroDenen an der

Vermeidung des EigentumseingriDes anderseits das öDentliche Interesse an der Aufrechterhaltung des

Denkmalschutzes überwiegt und der zur Verwirklichung der Zielsetzungen des Denkmalschutzes vorgenommene

EigentumseingriD nicht weiter geht als dies zur Erreichung dieses Regelungszieles notwendig ist. In diese Beurteilung

sind sämtliche, für den Denkmalschutz sprechenden öDentlichen Interessen und sämtliche für den Standpunkt des

Antragstellers sprechenden Interessen mit einzubeziehen, wie etwa die Möglichkeit, aus dem Denkmal wirtschaftlichen

Nutzen zu ziehen oder der Erhalt öDentlicher Mittel für die Erhaltung; die konkrete Einkommens- oder

Vermögenssituation des jeweiligen Denkmaleigentümers ist dabei nicht von entscheidender Bedeutung.
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